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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Landesabgeordnetengesetzes

§ 6 des Landesabgeordnetengesetzes vom 21. Juli 1978 (GVBl. 
S. 1497), das zuletzt durch Gesetz vom 15. Dezember 2010 (GVBl. 
S. 550) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „3 233 Euro“ durch die An-

gabe „3 369 Euro“ ersetzt.
2. Absatz 3 wird aufgehoben.
3. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.
4. Der neue Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Entschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 werden 
ausgehend von dem nach Absatz 4 beschlossenen Betrag jeweils 
zum 1. Januar eines jeden Jahres der Wahlperiode an die Ver-
dienstentwicklung angepasst. Maßstab für die Anpassung ist die 
Veränderung einer gewogenen Maßzahl der Verdienstentwick-
lung in Berlin, die sich zusammensetzt aus den Veränderungen 
der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Sonderzah-
lungen)
1. im verarbeitenden Gewerbe,
2. in der Energie- und Wasserversorgung,
3. im Baugewerbe,
4. im Handel und im Bereich der Instandhaltung und Reparatur 

von Kraftfahrzeugen,
5. im Gastgewerbe,
6. im Verkehr und in der Lagerei,
7. im Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbereich,
8. im Grundstücks- und Wohnungswesen,
9.	 im	 Bereich	 freiberuflicher,	 wissenschaftlicher	 und	 techni-

scher Dienstleistungen,

10. im Bereich sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen,
11. in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialver-

sicherung,
12. im Erziehungs- und Unterrichtswesen,
13. im Gesundheits- und Sozialwesen,
14. im Bereich der Kunst, Unterhaltung und Erholung,
15. im Bereich sonstiger Dienstleistungen;
diese	Veränderungen	fließen	jeweils	zu	dem	Vomhundertsatz	in	
die gewogene Maßzahl ein, der dem Anteil der Arbeitnehmer 
dieser Bereiche an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer Berlins 
entspricht. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg teilt die 
prozentuale Veränderung der nach Satz 2 ermittelten Maßzahl 
der Verdienstentwicklung bis zum 1. September eines jeden Jah-
res dem Präsidenten in Form eines Berichts mit. Dieser veröf-
fentlicht den Bericht als Drucksache und den neuen Betrag der 
Entschädigung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin.“

5. In dem neuen Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die 
Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft.

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Einundzwanzigstes Gesetz
zur Änderung des Landesabgeordnetengesetzes

Vom 29. Februar 2012
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 2-15 vom 10. Februar 2009 für die Grundstü-

cke Kreutzigerstraße 2, 3 und 4 im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg, Ortsteil Friedrichshain, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-

richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Finanzen, Personal 
und Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermes-
sung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Fi-
nanzen, Personal und Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, 
Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bauaufsicht, kostenfrei 
eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des  
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain- 
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten 
Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Januar 2012

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

S c h u l z
Bezirksbürgermeister

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 2-15 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain
Vom 17. Januar 2012
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan X-B 16 vom 25. März 2010 für das Gelände 

zwischen Lentzeallee, Hellriegelstraße, Schweinfurthstraße, nord-
westliche Grundstücksgrenze Schorlemerallee 39, Podbielskiallee, 
Im Dol, Pacelliallee, Platz am Wilden Eber sowie für das Grund-
stück Hellriegelstraße 6 / Schweinfurthstraße 24 und für Abschnitte 
der Straße im Dol und des Franz-Grothe-Wegs im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, Ortsteil Dahlem, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungssamt – Fachbereich Vermessung –, eine beglau-
bigte Abzeichnung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtent-
wicklung, Stadtentwicklungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und 
Bau- und Wohnungsaufsicht –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2012

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Norbert K o p p
Bezirksbürgermeister

Norbert S c h m i d t
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X-B 16  
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Dahlem

Vom 7. Februar 2012
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für die Flurstücke 399 und 400 (Gemarkung Mitte, Flur 818) so-

wie	eine	Teilfläche	der	Schillingstraße	im	Bezirk	Mitte,	Ortsteil	Mit-
te, für die das Bezirksamt Mitte von Berlin neben anderen Grundstü-
cken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt 
eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuches ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, im 
Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht sowie im Fachbereich 
Stadtplanung, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
 Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. 
Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkün-
dung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden 
sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. Februar 2012

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e
Bezirksbürgermeister

S p a l l e k
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Veränderungssperre 1-60/21 

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte
Vom 14. Februar 2012
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Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Gesundheitsschulanerkennungs-
gesetzes vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 256) wird verordnet:

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zulassungsvoraussetzungen

Modellvorhaben zur Erprobung von Ausbildungsangeboten für 
Gesundheitsfachberufe (Ergotherapeuten-, Hebammen- und Entbin-
dungspfleger-,	Gesundheits-	und	Krankenpflege-,	Gesundheits-	und	
Kinderkrankenpflege-,	Logopäden-	und	Physiotherapeutenberuf)	an	
Schulen des Gesundheitswesens oder an Hochschulen können ge-
nehmigt werden, wenn 
1. ihre Ausgestaltung die Gewähr dafür bietet, dass

a) neue Erkenntnisse über Ausbildungsformen oder -inhalte, 
die	 den	 berufsfeldspezifischen	 Anforderungen	 besser	 ge-
recht werden, gewonnen werden und

b) das bundesgesetzlich geregelte Ausbildungsziel erreicht 
wird, und 

2. sie entsprechend den Evaluationsrichtlinien des Bundesministe-
riums für Gesundheit vom 16. November 2009 (BAnz. S. 4052) 
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden.

Die Bestimmungen der Verordnung zur Durchführung des Gesund-
heitsschulanerkennungsgesetzes vom 8. Dezember 2011 (GVBl. 
S. 828) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

Abschnitt 2
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des 

Ergotherapeuten-, Hebammen- und Entbindungspfleger-, 
Logopäden- und Physiotherapeutenberufs

§ 2
Gliederung der Ausbildung

In den Modellvorhaben kann über die jeweils in § 1 Absatz 1 in 
Verbindung mit der Anlage 1 
1. der Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

vom 2. August 1999 (BGBl. I S. 1731), die zuletzt durch Artikel 
51 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geän-
dert worden ist,

2. der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Hebammen- und 
Entbindungspfleger	 in	 der	 Fassung	 der	Bekanntmachung	vom	
16. März 1987 (BGBl. I S. 929), die zuletzt durch Artikel 40 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert 
worden ist,

3. der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 1. 
Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892), die zuletzt durch Artikel 53 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert 
worden ist, und

4.	 der	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	für	Physiotherapeu-
ten vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
Artikel 46 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2515) geändert worden ist,

in den jeweils geltenden Fassungen für den theoretischen und prak-
tischen Unterricht vorgesehene Stundenzahl hinaus ein angemesse-
ner Anteil der Unterrichtsstunden zur Vermittlung anderer fachlich 
relevanter Kompetenzen genutzt werden. Die Schule des Gesund-
heitswesens oder die Hochschule hat die Abweichungen von der je-
weiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung mit dem Antrag auf 
Genehmigung des Modellvorhabens im Einzelnen darzulegen.

§ 3
Ausbildung an Hochschulen

(1) Der theoretische und praktische Unterricht kann an einer 
Hochschule vermittelt werden. Die Hochschule trägt die Gesamtver-
antwortung für die Ausbildung. Sie muss der für die Genehmigung 
zuständigen Behörde eine für den Studiengang einschlägig wissen-
schaftlich	qualifizierte	Person	als	Verantwortliche	oder	Verantwort-
lichen für den Studiengang benennen.

(2) Für den theoretischen und praktischen Unterricht muss eine im 
Verhältnis zu der Zahl der Studienplätze ausreichende Zahl an Leh-
renden,	die	 in	dem	jeweiligen	Unterrichtsfach	fachlich	qualifiziert	
sind, zur Verfügung stehen. Das Lehrpersonal in dem jeweiligen 
Studiengang	muss	dem	hauptberuflich	oder	nebenberuflich	 tätigen	
wissenschaftlichen Personal im Sinne des Ber liner Hochschulgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. 
S. 378) in der jeweils geltenden Fassung oder dem Personal der ko-
operierenden Schule des Gesundheitswesens nach Absatz 4 angehö-
ren. Der praktische Unterricht muss von Lehrenden, die zusätzlich 
zu den Voraussetzungen nach Satz 2 die Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung in dem jeweiligen Gesundheitsfachberuf besit-
zen, angeleitet werden. In den Teilen des Unterrichts, in denen die 
Entwicklung und Einübung der erforderlichen praktischen Fähigkei-
ten	und	Fertigkeiten	stattfindet,	muss	die	Anzahl	der	Studierenden,	
die von einer oder einem Lehrenden angeleitet werden, die ausrei-
chende Beobachtung und Unterweisung jeder und jedes Studieren-
den zulassen. 

(3) Die Hochschule muss die Voraussetzungen der §§ 4 bis 6 der 
Verordnung zur Durchführung des Gesundheitsschulanerkennungs-
gesetzes zu den Räumlichkeiten und der Ausstattung, zum Lehrplan 
und zu der praktischen Ausbildung entsprechend erfüllen.

(4) Die Hochschule kann die Voraussetzungen der Absätze 2 und 
3 in Kooperation mit einer Schule des Gesundheitswesens erfüllen. 
Personal der kooperierenden Schule des Gesundheitswesens, das im 
Unterricht eingesetzt wird, muss die Anforderungen des § 2 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesundheitsschulanerkennungsge-
setzes erfüllen. Das Bestehen der Kooperation und deren Inhalt 
muss die Hochschule durch die Vorlage des Kooperationsvertrages 
nachweisen.

Abschnitt 3
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Gesundheits- und 
Krankenpflege- und des Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

geberufs

§ 4
Gliederung der Ausbildung

(1) Abweichend von § 1 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 
Teil A der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in 

Verordnung 
über die Durchführung von Modellvorhaben zur Weiterentwicklung von Gesundheitsfachberufen 

(Modellvorhabenverordnung)
Vom 22. Februar 2012
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der	Krankenpflege	vom	10.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2263),	die	
zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2515) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung dürfen über die 200 zur Verteilung vorgesehenen Stunden hi-
naus weitere der auf die vier Bereiche der fachlichen Wissensgrund-
lagen entfallenden Stunden zur Verteilung vorgesehen werden. Ein 
angemessener Anteil der Unterrichtsstunden darf zur Vermittlung 
anderer fachlicher Wissensgrundlagen genutzt werden.

(2) Abweichend von § 1 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Teil 
B der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der 
Krankenpflege	kann	vorgesehen	werden,	dass	die	praktische	Ausbil-
dung in rehabilitativen und palliativen Gebieten ausschließlich in 
der	ambulanten	Versorgung	stattfindet.	Von	der	Verteilung	der	Aus-
bildungsstunden auf die stationäre und die ambulante Versorgung 
kann abgewichen werden.

(3) Die Schule des Gesundheitswesens oder die Hochschule hat 
die Abweichungen mit dem Antrag auf Genehmigung des Modell-
vorhabens im Einzelnen darzulegen.

§ 5
Ausbildung an Hochschulen

(1) Der theoretische und praktische Unterricht kann an einer 
Hochschule vermittelt werden. Die Hochschule trägt die Gesamtver-
antwortung für die Ausbildung. Sie muss der für die Genehmigung 
zuständigen	Behörde	eine	pflegewissenschaftlich	qualifizierte	Per-
son als Verantwortliche oder Verantwortlichen für den Studiengang 
benennen. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Beru-
fe	in	der	Krankenpflege	ist	entsprechend	anzuwenden,	soweit	in	den	
folgenden Absätzen nichts anderes geregelt ist.

(2) Für den theoretischen und praktischen Unterricht muss eine im 
Verhältnis zu der Zahl der Studienplätze ausreichende Zahl an Leh-
renden,	die	 in	dem	jeweiligen	Unterrichtsfach	fachlich	qualifiziert	
sind, zur Verfügung stehen. Das Lehrpersonal in dem jeweiligen 
Studiengang	muss	dem	hauptberuflich	oder	nebenberuflich	 tätigen	
wissenschaftlichen Personal im Sinne des Berliner Hochschulgeset-
zes oder dem Personal einer kooperierenden Schule des Gesund-
heitswesens nach Absatz 4 angehören. Der praktische Unterricht 
muss von Lehrenden, die zusätzlich zu den Voraussetzungen nach 
Satz 2 eine dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege,	in	der	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflege	oder	in	der	
Altenpflege	abgeschlossen	haben,	angeleitet	werden.	In	den	Teilen	
des Unterrichts, in denen die Entwicklung und Einübung der erfor-
derlichen	praktischen	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	stattfindet,	muss	
die Anzahl der Studierenden, die von einer oder einem Lehrenden 
angeleitet werden, die ausreichende Beobachtung und Unterwei-
sung jeder und jedes Studierenden zulassen.

(3) Die Hochschule muss die Voraussetzungen der §§ 4 bis 6 der 
Verordnung zur Durchführung des Gesundheitsschulanerkennungs-
gesetzes zu den Räumlichkeiten und der Ausstattung, zum Lehrplan 
und zu der praktischen Ausbildung entsprechend erfüllen.

(4) Die Hochschule kann die Voraussetzungen der Absätze 2 
und 3 in Kooperation mit Schulen des Gesundheitswesens erfüllen. 

Personal der kooperierenden Schulen des Gesundheitswesens, das 
im Unterricht eingesetzt wird, muss die Anforderungen des § 2 der 
Verordnung zur Durchführung des Gesundheitsschulanerkennungs-
gesetzes erfüllen. Das Bestehen der Kooperation und deren Inhalt 
muss die Hochschule durch die Vorlage des Kooperationsvertrages 
nachweisen.
(5)	Der	Prüfling	 legt	den	schriftlichen	und	den	mündlichen	Teil	

der Prüfung an der Hochschule ab.
(6) Der Prüfungsausschuss wird entsprechend § 4 der Ausbil-

dungs-	und	Prüfungsverordnung	für	die	Berufe	in	der	Krankenpfle-
ge an der Hochschule gebildet, wobei die Leiterin oder der Leiter 
des	Fachbereichs,	an	dem	der	Unterricht	nach	Absatz	1	stattfindet,	
Mitglied nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung	für	die	Berufe	in	der	Krankenpflege	ist.

(7) Die Hochschule schlägt der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses die Aufgaben für die Aufsichtsarbeiten vor.

(8) Die in § 14 Absatz 1 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung	für	die	Berufe	in	der	Krankenpflege	genannten	Themenbe-
reiche der mündlichen Prüfung können nach Maßgabe der folgen-
den Sätze übergreifend geprüft werden. Die Prüfung soll für den 
einzelnen	 Prüfling	 mindestens	 30	 Minuten	 und	 nicht	 länger	 als	
45 Minuten dauern. Sie wird von mindestens drei und höchstens 
fünf Fachprüferinnen oder Fachprüfern abgenommen, wobei eine 
der Fachprüferinnen oder einer der Fachprüfer eine Person nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung	für	die	Berufe	in	der	Krankenpflege	sein	muss.	Die	
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bildet im Benehmen 
mit den Fachprüferinnen oder Fachprüfern aus den Noten der Fach-
prüferinnen oder Fachprüfer die Prüfungsnote für die mündliche 
Prüfung. Die mündliche Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungs-
note mindestens „ausreichend“ beträgt. Sie kann nur insgesamt wie-
derholt werden.

Abschnitt 4
Schlussbestimmungen

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 
2017 außer Kraft. Ausbildungen, die vor diesem Zeitpunkt nach den 
Vorschriften der Verordnung begonnen worden sind, werden nach 
der Verordnung abgeschlossen.

Berlin, den 22. Februar 2012

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Mario C z a j a
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